
 
Satzung  

des Vereins Woman, Life, Freedom e.V. 

 

§ 1 Zweck des Vereins 
 
 
Zweck des Vereins ist die Unterstützung von Menschenrechten und Pressefreiheit, 

die Schaffung von Transparenz über politische und gesellschaftliche Entwicklungen 

im Iran sowie die Sensibilisierung der deutschen Öffentlichkeit für diese Themen; 

ferner der kulturelle Austausch zwischen der deutschen und der iranischen 

Gesellschaft. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

Die Organisation von Veranstaltungen, wie Informationsabende und 

Diskussionsrunden.  

Den Austausch mit anderen Akteuren und Organisationen, um Synergien zu schaffen 

und gemeinsame Ziele zu verfolgen. 

Die Zusammenarbeit mit politischen Parteien, um auf politischer Ebene Einfluss zu 

nehmen und positive Veränderungen im Hinblick auf die Menschenrechte im Iran zu 

erreichen. 

Der Verein verfolgt keine kommerziellen Interessen, sondern setzt sich 

ausschließlich für die Verwirklichung dieser gemeinnützigen Ziele ein. 

 
§ 2 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins  
 
(1) Der Verein führt den Namen “ Woman, Life, Freedom ”. Nach erfolgter Eintragung 
im Vereinsregister führt er den Zusatz e.V.  
(2) Sitz des Vereins ist Essen.  
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit  
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts “steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung.  
 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die in der Satzung enthaltenen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in dieser Eigenschaft keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins oder eine Gewinnbeteiligung.  
 
(3) Keine Person darf durch den Zweck der Körperschaft fremde Ausgaben oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 
 



§ 4 Mitgliedschaft  
 
(1) Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die Interesse an der 
Verwirklichung der Vereinszwecke hat. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand 
in schriftlicher Form. Das Eintrittsgesuch ist schriftlich an den Vorstand zu richten.  
 
(2) Die Mitgliedschaft endet:  
1. durch Austritt, der nur schriftlich mit Wirkung zum Ende des Monats gegenüber 
dem Vorstand erklärt werden kann,  
 
2. durch Ausschließung aus wichtigem Grund, die nur durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen 
erfolgen kann; als wichtiger Grund ist es insbesondere anzusehen, wenn ein Mitglied 
für zwei aufeinander folgende Jahre seinen Mitgliedsbeitrag trotz Mahnung nicht 
geleistet hat. 
 
 
§ 5 Mitgliedsbeitrag  
Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung für das jeweils folgende 
Jahr festgelegt.  
 
 
§ 6 Organe des Vereins 
  
Organe des Vereins sind:  
1. die Mitgliederversammlung  
2. der Vorstand  
 
 
 
 
 
§ 7 Mitgliederversammlung  
 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist jährlich abzuhalten. Sie beschließt 
insbesondere über  
1. Satzungsänderungen,  
2. die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern sowie deren Entlastung,  
3. die Höhe der Mitgliedsbeiträge,  
4. die Ausschließung eines Mitglieds,  
5. die Auflösung des Vereins.  
 
(2) Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung ein durch Einladung in Textform 
unter Angabe von Ort und Datum sowie der Tagesordnung; die Einladungsfrist 
beträgt zwei Wochen.  
 
(3) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der erschienenen 
Mitglieder gefasst. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Beschlüsse 
über Satzungsänderungen, die Änderung des Vereinszwecks oder Beschlüsse über 
die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der Stimmen der 
erschienenen Mitglieder. Über die Art der Abstimmung entscheidet der Vorstand. 



Wahlen erfolgen jedoch schriftlich durch Stimmzettel, wenn nicht die 
Mitgliederversammlung einstimmig eine offene Wahl billigt.  
 
Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig.  
Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, 
die vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das 
Interesse des Vereins dies erfordert oder wenn mindestens 20 % der Mitglieder dies 
unter Angabe des Grundes und des Zwecks schriftlich gegenüber dem Vorstand 
verlangen.  
 
 
§ 8 Vorstand des Vereins  
(1) Der Vorstand besteht aus dem/der  
1. Vorsitzenden,  
2. Vorsitzenden,  
Kassenwart/in,  
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahre 
gewählt.  
(2) Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.  
(3) Zum Vorstand dürfen nur Vereinsmitglieder gewählt werden.  
 
 
§ 9 Auflösung des Vereins  
Im Falle der Auflösung des Vereins und bei Zweckwegfall fällt das Vermögen des 

Vereins an Amnesty International Deutschland e.V. der es unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zur Förderung der in § 1 benannten 

Zwecke verwenden darf. 

 
 
 


